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ŝ «s«r,cher Wr . 123.

Heversl-rtnreigsr für de» kbeivgsa.
^vreigeblstt der Stad) Heisenbelm. Kernsprecher Wr. 123.

Erscheint
wöchentlich dreimal , Dienstag , Donnerstag und Samstag.

Samstags mit dem 8-seitigen „ Illustrierten Nnterhaltungsblatt " .
Bezugspreis : 1 Jl  50 4  vierteljährlich frei ins Haus oder durch
die Post ; in der Expedition abgeholt vierteljährlich 1 Jl  25 4

Ä@A Jnsertionspreis
'- der 6-gespaltenen Petitzeile oder deren Raum für Geisenheim 10 4 ;

auswärtiger Preis 15 4 . - Reklamenpreis 30 4 .
Bei mehrmaliger Aufnahme Rabatt nach Tarif.

Nr . 2789a der Reichspost-Zeitungsliste.

QA Für die Redaktion verantworilich:
^Xr . oO . Josef Knauf in Geisenheim a . Rh. Samstag den 11. März 1916. Druck und Verlag von Arthur Jander

in Geisenheim a . Rh. 16.Jahrg.
Zweites Matt.

Die vierte Kriegsanleihe.
Zeit Kriegsbeginn wendet sich die Reichsfinanzverwal-

to in regelmäßigen Zeitabschnitten an das gesamte Volk,
die Großkapitalisten und kleinen Sparer , an die Groß-

idustrie und die Handwerker, an alle Erwerbs - und Be¬
rgkreise, um sich immer neue Mittel zur Wehrhaftmachung
- Vaterlandes und zur Forttührung des Krieges bis

im siegreichen Ende zu holen. Das ist eine Bekundung
er allgemeinen Wehrhaftigkeit, deren Inanspruchnahme
ienso selbstverständlich ist wie ihre Befolgung. Darüber
-rrscht im Deutschen Reich kein Zweifel. Niemand, der

«it offenen Blicken die weltgeschichtlichen Ereignisse an sich
,0rüberziehen steht, ist in Unkenntnis über die Bedeutung
des Geldes bei diesen Geschehnissen. Er weiß, daß der
jstieg nicht nur Geld kostet, sondern auch immer teurer
Dird. Heute muß Deutschland täglich fast das Doppelte
her Summe aufwenden, die es in den Anfängen des ge¬
waltigen Ringens um seine Existenz ausgegeben hat. Und
haß die Aufbringung dieses notwendigen Aufwands nicht
versage, ist eine der wesentlichen Vorbedingungen des
Sieges. Die Feinde verkünden den Zusammenbruch der
Kutschen Finanzen. Wir aber werden ihnen beweisen, daß
die Stützen ungebrochen sind und daß die Kraft des Volkes
Mierschöpfbar ist.

Zm Zeichen unbedingter Gewißheit des
militärischen Sieges der Zentralmächte erscheint

die vierte deutsche Kriegsanleihe.i Das ist die beste Vorbedingung des Erfolges.Undie Ausstattung der neuen Schuldverschreibungen ist wieder
in Beweis dafür, daß Las Deutsche Reich für das , was

es fordett, die entsprechende Gegenleistung zu bieten gewillt
t. Die vierte Kriegsanleihe stellt der deutschen Finanz-
chnik insofern ein glänzendes Zeugnis aus , als sie die
ffte Abweichung von dem fünfprozentigen Kriegszins-
>h bringt. Es erschien zweckmäßig, den Versuch mit der
inführung eines neuen Anleihetyps zu machen; und so
ltschloß sich die Reichsfinanzverwaltung, neben der fünf-
-ozenttgen Reichsanleihe wieder Reichsschatzan-
eisungen zur Wahl zu stellen, diesmal aber
ereinhalbprozentige. Damit ist, was die Ver-
nsüng Betrifft, eine neue Art von Schuldverschreibungen
diê Reihe der deutschen Reichs- und Staatsanleihen

»geführt, während die Art selbst bekannt und beliebt ist.
!ie beiden ersten Kriegsanleihen hatten gleichfalls Schatz-
^kisungen gebracht. Das erste Mal im festen Betrag
m 1Milliarde, auf die 1340 Millionen gezeichnet wurden;
^ zweite Mal, unbegrenzt, mit einem Zeichnungsergebnis
m 775 Millionen. Bei der dritten Anleihe wurde das
«oppelangebot unterbrochen, um jetzt wieder ausgenommen
l werden. Die Reichsschatzanweisungist ein allgemein
Ees Papier , das immer wieder seine Abnehmer
Ff ' Und der Ausgabekurs von 95 °/° bietet bei der
ucrzahmng zu 100 °/° einen sicheren Kursgewinn von

Das ist ein Reiz, der nicht unterschätzt werden
SL Die reine Verzinsung des 4'/- °/°igen Papiers
tragt 4,74 %. Dazu ist aber der Verlosungs-
mnn zu rechnen, der zum erstenmal am 1. Juli 1923
r«« d. An diesem Tage beginnt die jährliche Rück-f «r„r, Schatzanweisungen zum Nennwert, nachdem
Laslosung jeweilig ein halbes Jahr vorher statt-

mnüen hat Die Stücke, die zum ersten Rückzahlungs-
_ n an die Reibe kommen, bringen also, nach rund

7 Jahren , einen Kursgewinn von 6 °/°. Aufs Jahr be-
rechnet: 0,71 °/°, um die sich die jährliche Verzinsung von
4,74 auf 6,45 °/° erhöht. Bei der Rückzahlung iiach
8 Jahren (1. Juli 1924) sind es 6,36 °/° , nach
0 Zähren (1. Juli 1925) 5,29, nach 10 Jahren (1. Juli
1926) 5,24 und selbst nach 16 Jahren (1. Juli 1932),
im letzten Jahre der Auslosung, noch 5,05 °/°. Die
4/2 /oigen Reichsschatzanweisungengehen also während
der ganzen Dauer ihrer Gültigkeit mit ihrem Zins¬
ertrag nicht unter 5 %. Die letzte Rückzahlung findet
am 1. ^ uli 1932 statt. Wichtig ist, daß ein besonderes
Entgegenkommen für die vorzeitig ausgelosten Stücke be¬
steht. Die Schatzanweisungen, die vor dem 2. Januar 1932
ausgelost werden, können in eine 4V2 %tge Schuldver¬
schreibung umgetauscht werden, die unkündbar ist bis zum
Endtermin der Verlosungszeit, den 1. Juli 1932. Statt
der Barzahlung kann ein solcher Umtausch gewählt werden,
der den großen Vorteil bietet, daß der Besitzer des Papiers
möglichst lange im Genuß einer ÄV/Zoigen Verzinsung
bleibt, wahrend es nicht sicher ist, ob nicht in der Zeit bis
zum 1. Juli 1932 der allgemeine Zinsfuß wieder auf 4 %
zuruckgegangenist.

Die 5°/°ige Reichsanleihe wird diesmal zu 98,58°/°
angeboken.

Die Ermäßigung des Preises um ein halbes Prozent
gegenüber dem Ausgabekurs der dritten Anleihe ist geschehen
um den Zeichnern einen Ausgleich für die um ein halbes Jahr
kürzere Geltungsdauer der neuen Reichsanleihe zu bieten.
Wahrend die dritte Anleihe noch auf 9 Jahre unkündbar
war , ist bei der vierten Ausgabe das Ziel des 1. Oktobers
1924 nur noch 8% Jahre entfernt. So wird den Zeichnern
für den verhältnismäßig geringen Zeitverlust ein ansehn¬
licher Vorteil in der Verbilligung des Erwerbspreises ge¬
boten. Dabei sei wieder darauf hingewiesen, daß der
Termin des 1. Oktober 1924 nur die Unkündbarkeit der
Schuldverschreibungen durch das Reich festsetzt. Das
Reich muß also bis dahin die 5°/° Zinsen zahlen
uri5 muß,  wenn es sie von dem genannten
Tage an nicht weiter gewähren will , die Anleihe — und
zwar zum Nennwert — zurückzahlen. Natürlich bleibt es
ihm aber unbenommen, sie unter den alten Bedingungen
über den 1. Ottober 1924 hinaus fortbestehen zu lassen.
Auch ist von neuem darauf zu achten, daß die Unkündbar¬
kett der Anleihe, die einzig und allein einen Vorteil für
den Zeichner darstellt, mit der Verwertbarkeit der Stücke
nichts zu tun hat. Sie können jederzeit, wie jedes andere
Wertpapier , Lurch Verkauf oder Verpfändung zu Geld
gemacht werden. Die neue 6 °/°ige Reichsanleihe bietet,
bei dem Preis von 98,50 und dem Tilgungsgewinn von
1.50 % eine Verzinsung von 6,07 plus 0,17 gleich 5,24 °/°.
Ein solcher Ertrag von einem Anlagepapier ersten
Ranges , dessen Sicherheit durch die Macht und das
Vermögen des Deutschen Reiches garantiert wird,
setzt bei dem Käufer keinerlei Opfer voraus . Nach
19 Kriegsmonaten ist das Reich imstande, Schuldver¬
schreibungen anzubieten, die ebenso würdige Zeugnisse
seines Kredits wie vorteilhafte Kovitalsanlagen find. Von
einer Begrenzung der Anleihebeträge wurde , nacki den
guten Erfolgen der drei ersten Anleihen, sowohl füx die
Reichsanleihe wie für die Schatzanweisungen wiederum
abgesehen. Immerhin könnte, bei sehr großem Zeichnungs¬
ergebnis , die Reichsfinanzverwaltung sich möglicherweise
genötigt sehen, den Betrag der Schatzanweisungen zu be¬
grenzen. Allen denen, die mit ihrer ganzen Zeichnung
an der Anleihe beteiligt werden wollen , sei daher
empfohlen, sich bei der Zeichnung auf Reichsschatzan-
weisunaen. wie dies auf dem arünen Zeichnungsscheinvor¬

gesehen ist, damit einverstanden zu erklären, daß ihnen
eventuell auch Reichsanleihe zugeteilt wird.
Die Bedingungen für den Zeichner sind mit den

bekannten Bequemlichkeiten ausgestattet.
.„ Die  Dauer der Zeichnungen erstteckt sich wieder über

D0£ Bretno6e  Frei Wochen, und die Zahl der
S ?Äl eIIonr .so groß, daß sie alle Wünsche und
Wege umfaßt. Auch die Post nimmt wieder Anmeldungen an

« entgegen, doch ist darauf zu achten, daß
bn Post Vollzahlung bis zum 18. April zu leisten ist,

Ed daß nur Reichsanleihe, nicht auch Schatzanweisungenbei
f 0r, ' E gezeichnet werden kann. Die Stückelung der

uud der Reichsschatzanweisungenist
ff n ou f öle kleinsten Sparer zugeschnitten und die
Einzahlungen, auch für den kleinsten Betrag von 100 Mark.
!Ä die sofortige Bereitschaft baren Geldes
u^ notig ist. Vom 31. März an können die zugeteilten Be-

bezahlt werden. Wer Las nicht will , kann seine
Anzahlungen an vier Terminen , vom 18. April bis 20.Juli,
ulsten. Teilzahlungen werden nur in Beträgen für Nemr-

bulch 100 teilbar sind, angenommen. Wer
W Mark zeichnet, braucht erst am 20. Juli zu zahlen.
Zf  Ae Zeit zwischen dem Zahlungstage und dem Beginn
r^ "^ n'seulau,es (1. Juli 1916) werden dem Zeichner
Stuckzu.se» vergütet und zwar auf die Reichsanleihe 5,
ui M^ ? 5' »̂ nlveisungen 4V, %. Wer Vollzahlung am
5 : Marz leistet, bekommt die Stückziuscn auf 90 Tag -,
nns Kblungen am 18. April auf 72 Tage, avi 24. Mai
auf 3o Tage. Diese Zwischen zinsen haben die Bcdeutuna,
M bkr .ln neuer Kriegsanleihe angelegte Betrag von dem
Augenblick an Zinsen trägt , in dem er eingezahlt worden
ist. Sowohl auf die Reichsanleihe als auf die Reicks-
!//i amn^ blsungen^werden die am 1. Mai 1916 fälligen
r>» Millionen Mark 4 °/°iger Schatzanweisungen des Reiches
m Zahlung genommen, und zwar so, daß dem Besitzerf '°p iÄ 1 vom Verrechnungstage bis zum Fälligkeits¬
tage in Abzug gebracht werden. Er tritt dafür schon vom
^errechnungstage , statt vom 1. Mai , an in den Genuß
der 5 oder 4Vz°/°igm Verzinsung. Unter normalen Um¬
standen bekäme er das Geld für die 4 °/°igen Schck-
anwelsungen erst am 1. Mai , tölmte also mit 'dem Gelde.
das er für sie erhalt, erst von diesem Tage ab Kriegs-
anleihe bezahlen. Dieser Schwierigkeit wird er durch den
Umtausw enthoben Auch die im Laufe befindlichen unver-
zmslicheu Schatzschemedes Reiches werden in Zahlunggenommen.
m ; ^ oße Vorteile bietet die Eintragung der gezeichneten
Reichsanleihe-Betrage ins Rerchsfchuldlmch . (Die Schatz-
aniveisungen können nicht eingetragen iverden.) Die Zcick-
nungen stnd um 20 Pfennige für je 100 Mark billiger
als die gewöhnlichen Stücke. Zudem gewinnt der Besitzer
eines solchen Guthabens die Befreiung von jeglicher Sorge
um die sichere Verwahrung und Verwaltung seines in
Kriegsanleihe angelegten Vermögens und um die Ein-
kassierung der Zinsen. Den Zeichnern von Stücken der
Anleihe und von Schatzanweisungen bietet die Reichsbaht
den Vorteil kostenfreier Aufbewahrung und Verwaltung
bis zum 1. Oktober 1917. Bis zum gleichen Termin ist

die kostenfreie Aufbewahrung und Verwaltung der
®* U| .̂ uheren  Kriegsanleihen verlängert worden.

Alles in allem genommen bietet die vierte Kriegs-
anleihe dem deutschen Volke wieder so viele Vorteile dab
einem leden, auch unter dem Gesichtspunkte seines persöw
licken Interesses , zur Zeichnung nur zugeraten werden
kann. Fs fit deshalb abermals ein großer Erfolg inttvoller Bestimmtheit zu erwarten.

Zahn-Atelier Hans Sebök
tTf  j rs l?r Techniker bei Herrn Univ.-Professor Dr.Mayrhofer,sowie am zahnärztl.
«suiut der K. K. Universität Insbrnck und der Königl. Universitäts -Zahnklinik Budapest

Fruchtmarkt Bingen Ecke Amt8tr.

Modern und erstklassig, streng hygienisch eingerichtetes Atelier. —

Künstl . Zähne , Kronen =u.Brückenarbeiten , Plomben
usw. in nur erstklassig vollendeter Ausführung.

Schonende, gewissenhafte Behandlung zu massigen Preisen.

3mn Besten der Rriegsnirgprue!
.eplr Kotli wiapn

^rk -Büchlein 52 Seiten stark — Mehr als 100 Anweisungen
Preis 50 Pfg. -WA

Geschäftsstelle der „Geisenheimer Zeitung“.

Fßrnsprßtflßr 1924 Iß Hßugassß Iß Fßrnsprßrtjßr 1924
empfiehlt in reicher Auswahl

I Unterhosen,Unterjacken,Hemden,Socken,Strümpfe , Strickwolle,
Westen , Leibbinden , Kniewärmer , Handschuhe , Fussiappen,

Halsbinden , Hosenträger , Taschentücher.

Orden, Ordensbänder, OrdensdeRoraHonen,
flerren-, Damen- und Rinder-IDäsdje,

Rragen, Manschetten, RranoUen.

Kies und Sand
wird auf Verlangen auf Ort und stelle ge¬
fahren von G . Dillmann.

OefnchsRnrlen
Buffidrutftßrßi jandßr.



+ MjleiMc+
bedürfen kein sie schmerzendes Bruchband mehr, wenn sie mein
in Größe verschwindend kleines, nach Maß und ohne Feder,
Tag und Nacht tragbares , arif seinen Druck, wie auch jeder

Lage und Größe des Bruchleidens selbst verstellbaresIMDBrim-BnupmU
tragen, das für Erwachsene und Kinder, wie auch jedem

Leiden entsprechend herstellbar ist-
Mein Spezial-Vertreter ist am Mittwoch den 22. März,
morgens von 7%—12V, Uhr, in Bingen  Hotel „Deutsches
Haus"mit Muster vorerwähnter Bänder, sowie mit ff.Gummi-
und Fcderbänder, neuesten Systems, in allen Preislagen
anwesend. Muster in Gummi-, Hängeleib-, Leib- und Mutter-
vorsall-Binden, wie auch Geradehalter und Krampsader-
ftrümpfc stehen zur Verfügung. Neben sachgemäßer versichere

auch gleichzeitig streng diskrete Bedienung.
3. Meliert, Konstanz in Baden, wessenbergftraße \s
_ Telefon 515._

mitgcim Edel Wie
S mnrfilS fißilenfjßim telelon 12VMer&M-GasMer

noch zu Original -Fabrikpreisen

Glühstrümpfe
für Gas-Hänge- und Stehlicht

beste Marken
sowie sämtliches Zubehör

Zylinder , Birnen , Glocken
neu eingetroffen.

Wegen grossen Abschlüssen
günstigste Preise.

Für ins Feld:
!Praktische elektr. laschen-

und Sanlt-Kamaen
Ia . Fabrikat

sowie dauerhafte Batterien und
A. E. G. Metallfadenbirnen dazu.

Baumliligen!
In großer Auswahl kyonisirrte und imprägnierte

Kanmstiitze« von 2*/2 Meter Länge schon zu 25 Pfg.
das Stück und höhere Preise für verschiedene Längen
und Dicken, alle Sorten Meinkergspfiihie und
Meiudergsstiickel , gesäumte Schwarte « ec.
_ Sregor villwann, ösisenbeiw.

F.J.Petry ’s Zahn-Praxis
G'i893d“ Bingena. Rh., Neubau Mainzerstr. 55/10

Neu! Peipy’s Palenl-Gebissfestbaltep. rSsä ».
Oberersatzstücke mit diesem Sauger gefertigt , halten unbe¬
dingt fest . Die Petry Patent -Festhalter können auch
in jedes alte Gebiss Oberersatzplatte angebracht werden.
Preise billigst ! Spezial ; Goldkronen aller Systeme.
Unsichtbare Porzellan -Plomben . Schmerzloses Zahn¬
ziehen in Narkose . Füllen der Zähne und Reinigen

nach den neuesten Erfahrungen der Wissenschaft.

Zur Kenntnisnahme:
Der Herr Regierungspräsident zu Wiesbaden hat

mir die Genehmigung erteilt, für den Rheinga « den
An- und Verkauf der ganz frühe » Saatkartoffeln
sowie spkteren Saatkartoffeln zu bewerkstelligen.

Ganz frühe habe ich in 3 —4 Sorten angekauft und
kommen selbige nächster Woche aus Norddeutschland.
Die Ankunft und Preis wird zurzeit mitgeteilt.

G. Dillmann.

€ Aerzte
empfehlen als vortreffliches

Hustenmittel

Kaiser diusn
Caramelien

mit den„3 Tannen’.’ '
Millionen gebrauchen sie

gegen

Kurten
Heiserkeit, Verschleim¬
ung,Katarrh,schmerzen¬
den Hals, Keuchhusten,
sowie als Vorbeugung

gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen

jedem Krieger!
kiaa not begl Zeugnisse
«IV « von Aerzten und
Privaten verbürgen den

sicheren Erfolg.
Packet 25 4  Dose 50 4

Kriegspackung 15H,keinPorto
Zn haben in Apotheken

sowie bei:
Carl Kremer Nachs.,

H. Laut, Drogerie,
A. Warzelhan,
G. F. Dilorenzi, „
Earl Kittel,
Joh. Badtor,
Hch. Ostern,

in Geisenheim,
C. Ziegler Nachs.,

in Johannisberg.

PSättAC eigener Arbeit
€ Utl/Vv mit Garantie.
Mod .1 Studier -Piano

1,22 m h. 450 M.
„ 2 Cäcilia-Piano

1,25 m h. 500 VI.
„ 3 Rhenania A

1,28 m h. 570 M.
„ 4 Rhenania B

1,28 m h. 600 M.
„ 5 Moguntia A

1,30 m h. 650 M.
„ 6 Moguntia B

1,30 m h. 680 M.
„ 7 Salon A

1,32 rn h. 720 M.
„ 8 Salon4B

1,32 rn h. 750 M.
u. s. w. auf Raten ohne Auf.
schlag per Monat 15—20 Mk,
Kaffe5"/,. — Gegründet 1843.

Wilh . Müller
Kgl.Span .Hof-Piano-Fabrik
Mainz Münster str.3.

Frisch eingetroffen!
Prima Mursia-
Blut -Apfelsinen

Zitronen
Ochsena-Extrakt

in ‘/t und l/2 Pfd .-Dosen
per Dose 60 und 1.10

Ochsen«-Bouillon-Mrsel
3 Stück 10 Pfg.

Kitzmger Kunsthonig
in Pfd.-Paketen zu 50 Pfg.

Honigpulver
Geleepulver

beiG.Dillmann , Marktstr.

4U IeMe WWtz« eisiiiiM
51, Mldjc MchMleÄ nttMn MS rn.

(Vierte Kriegsanleihe.)
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden 4^ °|o Reichsschatz-

anweisungen und 5°|0 Schuldverschreibungen des Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung
aufgelegt.

'Die Schuldverschreibungen find seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924
nicht kündbar ; bis dahin kann also auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden. Die
Inhaber können jedoch über die Schuldverschreibungen wie über jedes andere Wert¬
papier jederzeit (durch verkauf, Verpfändung ufw.) verfügen.

Bedingungen.
1. Zeichnungsstelle ist die Reichsbank . Zeichnungen werden

von Sonnabend , den 4. März , an
bis Mittwoch , den 22. März , mittags 1 Uhr

bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 99)
und bei allen Zweiganstalten der Reichsbank mit Kasseneinrichtungentgegengenommen. Die Zeich¬
nungen können aber auch durch Vermittlung

der Königlichen Seehandlung (Preußischen Staatsbank ) und der Preußischen Zentral -Genossen-
schaftskasse in Berlin , der Königlichen Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten sowie
sämtlicher deutschen Banken , Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände,
jeder deutschen Lebensversicherungsanstalt und
jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen.

Zeichnungen auf die 5% Reichsanleihe nimmt auch die Post an allen Orten am Schalter
entgegen. Auf diese Zeichnungen kann die Vollzahlung am 31. März , sie mutz aber spätestens am
18. April geleistet werden. Wegen der Zinsberechnung vgl. Ziffer 9, Schlußsatz.

2. Die Schatzanweisungen sind in 10 Serien eingeteilt und ausgefertigt in Stücken zu : 20000, 10000,
6000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli
jedes Jahres . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Juli 1916, der erste Zinsschein ist am 2. Januar 1917
fällig. Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.

Die Reichssinanzverwaltung behält sich vor, den zur Ausgabe kommenden Betrag der Reichs¬
schatzanweisungen zu begrenzen; es empfiehlt sich deshalb für Zeichner, ihr Einverständnis auch mit
der Zuteilung von Reichsanleihe zu erklären.

Die Tilgung der Schatzanweisungenerfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren
1923 bis 1932. Die Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt;
die Rückzahlung geschieht an dem auf die Auslosung folgenden 1. Juli . Die Inhaber der ausge¬
losten Stücke können statt der Barzahlung viereinhalbprozentige bis 1. Juli 1932 unkündbare
Schuldverschreibungen fordern.

3. Die Reichsanleihe ist ebenfalls in Stücken zu 20000 , 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, und 100
Mark mit dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisungenausgefertigt.

4. Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 4%% Reichsschatzanweisungen 95 Mark,
„ „ 5%, Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden, 98,50 Mark , *
„ „ 5% „ , wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch mit Sperre

bis 15. April 1917 beantragt wird, 98,30 Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen (vgl. Ziffer 9).

5. Die zugeteillen Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für
Wertpapiere in Berlin bis zum 1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet.
Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jederzeit —
auch vor Ablauf dieser Frist — zurllcknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten
Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie die Wertpapiere selbst bestehen.

6. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten, Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen, Lebens-
verstcherungsgesellschaften und Kreditgenossenschaftenzu haben. Die Zeichnungen können aber auch
ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen. Die Zeichnungsscheinefür die Zeichnungen
bei der Post werden durch die Postanstalten ausgegeben.

7. Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Über die Höhe der Zuteilung entscheidet
die Zeichnungsstelle. Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen
Raum auf der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzugeben. Werden derartige Wünsche nicht zum
Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorge¬
nommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht stattgegeben werden.

8. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 31. März d. I . an jederzeit voll bezahlen.
Sie sind verpflichtet:

30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. April d. I .,
20% „ „ „ „ 24. Mai d. I .,
25 % „ „ „ „ „ 23. Juni d. I .,
250/o „ „ „ „ „ 20. Juli d. I .,

zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen
des Nennwerts . Auch die Zeichnungen bis zu 1000 Mark brauchen nicht bis zum ersten Einzahlungs¬
termin voll bezahlt zu werden . Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit, indes nur in runden durch
100 teilbaren Beträgen des Nennwerts gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden,
wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt.

Beispiel: Es müssen also spätestens zahlen: die Zeichner von Jt  300 : Jl  100 am 24. Mai, 100 am 23. Juni , Ji  100 am 20. Juli;
die Zeichner von Jl  200: 100 am 24. Mai, 100 am 20. Juli:
die Zeichner von Jt  100 : JC  100 am 20. Juli.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Die am 1. Mai d. I . zur Rückzahlung fälligen 80000 000 Mark 4°/,, Deutsche Reichsschatz¬

anweisungen von 1912 Serie II werden — ohne Zinsschein — bei der Begleichung zugeteilter
Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug der Stückzinsen bis 30. April in Zahlung genommen.

Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatzscheine des Reiches werden — unter Abzug
von 5% Diskont vom Zahlungstage , frühestens aber vom 31. März ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit —
in Zahlung genommen.

9. Da der Zinsenlauf der Anleihen erst am 1. Juli 1916 beginnt, werden auf sämtliche Zahlungen für
Reichsanleihe 5% , für Schatzanweisungen 4V2% Stückzinsen vom Zahlungstage , frühestens aber vom
31. März ab, bis 30. Juni 1916 zu Gunsten des Zeichners verrechnet; auf Zahlungen nach dem 30.
Juni hat der Zeichner die Stückzinsen vom 30. Juni bis zum Zahlungstage zu entrichten. Wegen
der Postzeichnungen siehe unten.
Beispiel: Von dem in Ziffer 4 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:

1. bei Begleichung von Reichsanlcihe a) bis zum
31. März

b) am
18.April

c) am
24. Mai 11. bei Begleichungv.Reichsschatzanw.d) bis zum

31. März
e) am

18.April
f) am

24. Mai
5°/» Stückzinsen für 90 Tage 72 Tage 36Tage 4' /-"/» Stückzinsen für 90 Tage 72 Tage 36 Tage

= 1,25«>/, 1 - ° /. 0,50°/» — 1 . 12 " ° /° 0,90°/» 0,45°/»
Tatsächlich ru zahlen- I Stücke 97,25°/» 97,50"/» 98,- "/»

Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur

jede 18 Tage, um die sich die Einzah
5 Pfennig für je 100 Jl  Nennwert.

93,87' "/»

ung weitet

94,10°/»

hin versc

94,55°/»

liebt, um
der Betrag"also nur ^

Bei der Reichsanleihe erhöht sic
25 Pfennig, bei den Schatzanw

97,05°/»
h der zu za
nsungen fü

97,30°/»
hlendeB
r jede4

97,80°/»
'trag für
Tage um

Bei Postzeichnungen (siehe Ziffer 1, letzter Absatz) werden auf bis zum 31. März geleistete
Vollzahlungen Zinsen für 90 Tage (Beispiel Ia), auf alle anderen Vollzahlungen bis zum 18. April,
auch wenn sie vor diesem Tage geleistet werden, Zinsen für 72 Tage (Beispiel Ib) vergütet.

10. Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatz¬
anweisungen auf Antrag vom Reichsbank-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine ausgegeben, über
deren Umtausch in endgültige Stücke das erforderliche später öffentlich bekanntgemacht wird. Die
Stücke unter 1000 Mark , zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit größtmöglicher
Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich im August d. I . ausgegeben werden.

Berlin , im Februar 1916.
Reichsbank -Direktorium.

Havenstein . v. Grimm.
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